
Örtliche Bauvorschriften

1. Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften umfaßt den Geltungsbereich des  Be-
bauungsplanes Nr. 70/II - 1. Änderung -.

2. Es sind nur Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- und Mansarddächer mit einer Dachnei-
gung von 30° - 50° (bei Mansarddächern zwischen 70° und 80°) zulässig. Dies gilt nicht für
Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO, Garagen gem. § 12 BauNVO und Anbauten an
bestehenden Bauten, die eine andere Dachform aufweisen.

3. Die Länge von Dacheinschnitten und Dachaufbauten darf in Höhe der unteren Kante des
Dacheinschnittes/Dachaufbaus 50% der gesamten entsprechenden Dachflächenbreite
nicht überschreiten.

Nachrichtliche Hinweise

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde
gemacht werden, wird darauf hingewiesen, daß diese Funde meldepflichtig gem. § 14
Abs. 1 Nds. Denkmalschutzgesetz vom 1.4.1979 (veröffentlicht 30.5.1978 Nds. GVBl. Nr.
35, S. 517) sind. Es wird gebeten, die Funde unverzüglich dem Landkreis Vechta zu mel-
den.

2. Mit In-Kraft-Treten dieser 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70/II treten die für diesen
Bereich geltenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 70/II außer Kraft.

10. Entlang der Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung "Fuß- und Radweg" ist
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB grenzbegleitend auf den privaten Grundstücksflächen
eine geschnittene Hainbuchenhecke vorzusehen und dauernd zu unterhalten. Eine
Grundstückseinfriedung ist nur auf der wegabgewandten Seite der Hecke zulässig.

11. Das auf den privaten Grundstücksflächen anfallende Oberflächenwasser ist auf den pri-
vaten Grundstücksflächen zu versickern.

Textliche Festsetzungen

1. In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) wird gemäß § 16 BauNVO die maximale
Firsthöhe auf 9,00 m sowie die maximale Traufhöhe auf 4,50 m begrenzt. Die
festgesetzten Trauf - und Firsthöhen sind Höchstgrenzen über der Straßenachse der
nächsten öffentlichen Erschließungsstraße. Als Traufe gilt der Schnittpunkt der
Außenwand des aufgehenden Mauerwerkes mit der Oberfläche der Dachhaut.

2. In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) wird gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO die
Oberkante des fertigen Erdgeschoßfußbodens auf maximal 0,30 m über der
Oberkante der erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt.

3. Die zulässige Grundfläche darf gem. § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflächen
von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des
§ 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 25 von Hundert überschritten
werden.

4. Die  zulässige Gebäudelänge nach § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO wird gemäß § 9 Abs.
1 BauGB auf maximal 22 m begrenzt.

5. Auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist in einem Abstandsbereich von 3 m
zur Straßenbegrenzungslinie die Errichtung von Garagen und überdachten
Stellplätzen gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1   unzulässig.

6. In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB je
Wohngebäude höchstens zwei Wohnungen zulässig. Je Doppelhaushälfte ist jedoch
nur eine Wohnung zulässig. Für Senioren oder behinderte Personen können
ausnahmsweise maximal vier Wohnungen je Wohngebäude zugelassen werden.

7. Zum Schutz bzw. Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen
durch den Straßenverkehr Vechtaer Straße L845 (Nordtangente) sind gemäß
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Wohngebäude innerhalb der Fläche für Nutzungsbeschrän-
kungen mit Lärmschutzfenstern und -türen der Schutzklasse II auszuführen, so daß
die Richtwerte der DIN 4109 bzw. der VDI-Richtlinie 2719 eingehalten werden.

8. unbesetzt

9. Auf den gekennzeichneten “Flächen zum Anpflanzen  von Bäumen, Sträuchern und son-
stigen Bepflanzungen” zwischen der “Rostocker Straße” und dem nördlichen Plan-
gebietsrand ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB eine dichte Bepflanzung mit standort-
gerechten heimischen Bäumen und Sträuchern gemäß der folgenden Pflanzenliste  vor-
zusehen und dauernd zu unterhalten:

Botanischer Name Deutscher Name
Acer pseudoplantanus Bergahorn
Acer campestre Feldahorn
Sorbus aucuparia Eberesche/Vogelbeere
Quercus robur Stieleiche
Rhamnus frangula Faulbaum
Carpinus betulus Hainbuche
Corylus avellana Haselnuß
Ilex aquifolium Hülse
Ligustrum vulgare Liguster
Salix aurita Ohrweide
Prunus spinosa Schwarzdorn/Schlehe
Crataegus monogyna Weißdorn
Betula pendula Birke
Aesculus ceanea Rote Kastanie
Fraxinus excelsior Esche
Ulmus minor Feldulme
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Rosa canina Hundsrose
Tilia platyphyllos Linde
Crataegus laevigata Rotdorn
Alnus glutinosa Schwarzerle
Fagus sylvatica Rotbuche


